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Laut einer Definition des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe werden unter der Abkürzung KRITIS Organisationen oder Ein-
richtungen von wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen zusam-
mengefasst, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende 
Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder 
andere dramatische Folgen eintreten würden. Hierzu gehört auch die Tätigkeit 
der kommunalen Ordnungsdienste.
Der Beitrag befasst sich mit den (psychischen) Belastungen in diesem Bereich 
und empfiehlt Forschung zu den Arbeitsbedingungen und deren Effekten auf 
psychische Belastungen. Außerdem spricht er sich für eine kontinuierliche 
Qualifizierung und Verstärkung des Personalsockels kommunaler Ordnungs-
dienste auf Grundlage fundierter Berechnungen aus.
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Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die (Bundes)Gesetzgebung des Jahres 
2020, die zwar in wesentlichen Teilen von der Corona-Pandemie geprägt war, 
jedoch auch auf anderen Gebieten Neuregelungen und Änderungen vornahm. 
Angesprochen werden u. a. Änderungen der Handwerksordnung, des Waffen-
gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes sowie Maßnahmen zur Beschleuni-
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Außer-
dem erfolgten Änderungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes, des Bun-
deswahlgesetzes und der Bevölkerungsschutzgesetze.
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Das Bauordnungsrecht ist zum großen Teil auch Gefahrenabwehrrecht. Durch 
spezialgesetzliche Regelungen sollen Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
abgewehrt werden.
Der Beitrag gibt einen Überblick über formelle und materielle Rechtmäßig-
keitsvoraussetzungen von Maßnahmen der Bauordnungsbehörden, insbeson-
dere zu Standardbefugnissen wie u. a. Baueinstellungsanordnung, Beseitigungs-
anordnung und Nutzungsuntersagung, zur Generalklausel sowie zu sonstigen 
Befugnissen wie z. B. Betretungsrecht und Maßnahmen der Bauüberwachung.
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Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz erfüllen gemein-
sam Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung auf der örtlichen Ebene 
und sind gleichermaßen berufen, das Wohl ihrer Einwohner zu fördern. Diese 
Abhandlung soll Hinweise für ein gelingendes Zusammenwirken der Organe 
von Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde geben.
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Bei dieser Fallbehandlung aus dem Beamtenversorgungsrecht NRW geht es 
um die Erstattung von Behandlungskosten für einen Dienstunfall. 
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Dieser Artikel erläutert im ersten Teil relevante betriebswirtschaftliche Rech-
nungsgrößen, die im Rahmen der Doppelten Buchführung zu berücksichtigen 
sind, und bietet im zweiten Teil ein praktisches Beispiel für deren Anwendung.
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In dieser Fallbearbeitung aus dem Kommunalrecht geht es um die Rechtmäßig-
keit eines Ratsbeschlusses, mit dem ein allgemeiner Vertreter des Bürgermeis-
ters gewählt worden ist.
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Gegenstand dieser Fallbearbeitung ist das Verfahren des Kreisrechtsausschusses 
als Widerspruchsbehörde, hier die Terminierung einer mündlichen Verhand-
lung.
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